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INFO FÜR
RATSMITGLIEDER
Der Städte- und Gemeindebund Nord-
rhein-Westfalen (StGB NRW) ist einer von
drei kommunalen Spitzenverbänden in
NRW. Er vertritt 359 kreisangehörige Städte
und Gemeinden in NRW und mehr als neun
Millionen Einwohner/innen. Der Verband
ist 1971 durch Fusion der regionalen Kom-
munalverbände Rheinischer Gemeindetag,
Städte- und Gemeindeverband Westfalen-
Lippe sowie Städtebund Nordrhein-West-
falen entstanden. 
Der StGB NRW versteht sich als Dienstleis-
ter sowie Interessenvertretung seiner Mit-
gliedskommunen, deren Verwaltung und
politischen Repräsentant(inn)en. Als ge-
meinnütziger Verein ist er unabhängig von
staatlichen und politischen Organisationen
und finanziert sich ausschließlich aus Mit-
gliedsbeiträgen. 
Großen Wert legt der Städte- und Gemein-
debund NRW auf aktuelle Information.
Hauptmedium für Verwaltung und Politik
ist das monatlich erscheinende Kommu-
nal-Magazin STÄDTE- UND GEMEINDERAT mit
den Online-MITTEILUNGEN. Kürzere Nachrich-
ten zu einzelnen Fachgebieten werden auf
der Internetseite des Verbandes veröffent-
licht. Daneben verschickt der Verband als
Information für Verwaltungs mitar bei ter
/innen Schnellbriefe sowie für die Verwal-
tungsspitze den Bürgermeister-News letter. 

Liebe Ratsmitglieder!

Auf sämtlichen politischen Ebenen des Lan-
des Nordrhein-Westfalen - gegenüber Land-
tag und Landesregierung - vertritt der StGB
NRW die Interessen der kreisangehörigen
Städte und Gemeinden in Nordrhein-West-
falen. Bei allen Gesetzgebungsverfahren,
die Auswirkung auf die Kommunen haben,
wird der StGB NRW angehört - gemeinsam
mit den Partnerverbänden Städtetag NRW
sowie Landkreistag NRW. 
In der Geschäftsstelle des Städte- und Ge-
meindebundes NRW sind 30 Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter beschäftigt. Die Aufga-
benverteilung:

Geschäftsführung
Verbandsorgane
Presse und Medien
Organisation / Personal

Dezernat I Recht und Verfassung

Dezernat II Bauen und Umwelt

Dezernat III Wirtschaft, Verkehr, Soziales

Dezernat IV Finanzen, Schule, Kultur, Sport

Demokratische Willensbildung im Verband
ist durch die Organe des Städte- und Ge-
meindebundes NRW sichergestellt. Die Mit-
gliederversammlung des StGB NRW findet
zweimal pro Kommunalwahlperiode statt.

Sie beschließt Satzungsände-
rungen und wählt das Präsidi-
um sowie den Hauptausschuss. 
Dieser entscheidet mit 127 Ver-
treterinnen und Vertretern der
Mitgliedstädte und -gemein-
den über die Finanzen des Ver-
bandes. Das Präsidium des
StGB NRW legt die politische
Linie des Verbandes fest. Es
umfasst 39 Mitglieder - 33
stimmberechtigt, sechs bera-
tend. Alle Organe werden nach
dem Ergebnis der NRW-Kom-
munalwahl in den Mitglieds-
kommunen besetzt. ◀

Am 25. Mai dieses Jahres sind Sie
in das kommunale Ehrenamt ge-
wählt worden. Sie haben bereits
die ersten Ratssitzungen hinter

sich und konnten sich einen Überblick ver-
schaffen über Ihre Stadt oder Gemeinde,
über deren Aufgaben und Ausstattung. 
Dabei werden Sie bemerkt haben, dass Ihre
Kommune auch dem Städte- und Gemein-
debund Nordrhein-Westfalen angehört. Als
kritisches Ratsmitglied fragen Sie zu Recht:
Was bringt das meiner Kommune, und was
bringt es mir als politischem Vertreter oder
politischer Vertreterin? Auf einen Nenner
gebracht leistet der Städte- und Gemeinde-
bund NRW Selbsthilfe nach innen und Inte-
ressenvertretung nach außen. Auf diese
Funktionen können auch größere Kommu-
nen nicht verzichten. Denn das Geld, das der
Verband für seine Mitgliedskommunen im-
mer wieder erkämpft, bemisst sich in Hun-
derten von Millionen Euro. Der Mitglieds-
beitrag Ihrer Stadt oder Gemeinde ist also
gut angelegt. 

Roland Schäfer
Bürgermeister der Stadt Bergkamen

Präsident Städte- und Gemeindebund NRW

Wer mit dem Geld seiner Mit-
glieder wirtschaftet, hat eine 
hohe Verpflichtung. Vor allem,
wenn das Geld von Kommunen

kommt, die nur unter größten Schwierigkei-
ten den eigenen Haushalt ausgleichen kön-
nen. Der Städte- und Gemeindebund Nord-
rhein-Westfalen hat in den vergangenen
zehn Jahren sparsam gewirtschaftet. Trotz
umfangreicher Sanierungsarbeiten an der
Düsseldorfer Geschäftsstelle konnte der
Mitgliedsbeitrag seit 2004 stabil gehalten
werden. Entsprechend den Anforderungen
moderner Kommunalverwaltung und Rats-
arbeit haben wir unser Angebot konse-
quent ausgebaut - besonders den Bereich
Information. Wir arbeiten dafür, dass sich
die Mitgliedschaft Ihrer Kommune im Städ-
te- und Gemeindebund NRW für Sie bezahlt
macht.

Dr. Bernd Jürgen Schneider
Hauptgeschäftsführer Städte- und 
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  Hauptsatzung 
-  Bürgerentscheid
-  Straßenreinigung
-  Zweitwohnungssteuer
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BERATUNG

Hilfe bei vielen Rechtsproblemen 

INFORMATION

Erfahren, was man
wissen muss

chwerpunkt der Arbeit des Städte-
und Gemeindebundes NRW ist nicht

nur die Interessenvertretung gegenüber
NRW-Landesregierung und -Landtag.
Vielmehr gehört dazu auch die Rechtsbe-
ratung der Kommunalverwaltungen in
der Alltagspraxis. Darin unterscheidet
sich der StGB NRW von den beiden ande-
ren kommunalen Spitzenverbänden.
Täglich gehen 40 bis 50 Rechtsanfragen
ein - teils per E-Mail mit wenigen Zeilen,
teils per Post als umfangreicher Schrift-
satz mit Anlagen. Auch telefonisch oder
per Fax wenden sich Vertreter/innen der
StGB NRW-Mitgliedskommunen an den
Verband. Diese Dienstleistung ist durch
den Mitgliedsbeitrag abgegolten - unab-

hängig davon, wie oft sie in Anspruch ge-
nommen wird. 
Besonders kleine Mitgliedskommunen, die
keine Volljurist(inn)en in der Verwaltung
haben, nehmen die Rechtsberatung des
Städte- und Gemeindebundes NRW gerne
in Anspruch. Mitunter geht daraus eine ers-
te Orientierung für mögliche Gerichtsver-
fahren hervor.
Die Bearbeitung vielfältiger Rechtsfragen
aus den 359 Mitgliedstädten und -gemein-
den wird durch die Herausgabe von Muster-
satzungen flankiert. Derzeit gibt es mehr
als 50 solcher Mustersatzungen zu fast al-
len Bereichen der Kommunalverwaltung -
eine Auswahl: 

-  Abfall
-  Immobilien- und Standort-
gemeinschaften
-  Fremdenverkehrsbeiträge
-  Friedhöfe
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er Städte- und Gemeindebund NRW
(StGB NRW) hat sich entschieden,

nicht umfassend in der Aus- und Fortbil-
dung kommunaler Mitarbeiter/innen tätig
zu werden. Vielmehr setzt der Verband bei
seinen Veranstaltungen thematische und
fachliche Schwerpunkte. Zielgruppe sind im
Wesentlichen kommunale Wahlbeamte, die
haupt- und ehrenamtlichen kommunalen
Entscheider/innen sowie die Entscheider
/innen auf Verwaltungs- respektive Arbeits-
ebene. 
Mit seinen Fachseminaren will der Städte-
und Gemeindebund NRW kommunal- und
fachpolitisch Zeichen setzen. Eine wesentli-
che Aufgabe besteht darin, Tendenzen und
Entwicklungen in Kommunalpolitik, Gesell-

schaft und Fachwelt auf-
zuspüren sowie mitzu-
gestalten. 
Mit Fachtagungen zur
Regionalentwicklung,

zur kommunalen Tourismuspolitik, zur Se-
niorenpolitik oder zur kommunalen Drogen-
politik profiliert sich der Verband als An-
sprechpartner und Akteur in der wissen-
schaftlichen Diskussion. Regelmäßig treten
daher Vertreter/innen der Universitäten, der
Landes- oder Bundesregierung, der Europäi-
schen Union sowie anderer Verbände und
Organisationen bei den Fachtagungen des
Verbandes auf. 
Oft sind Gesetzesänderungen Anlass für Se-
minar-Reihen in mehreren Regionen. Ziel ist
es, den Kommunalverwaltungen die wich-
tigsten Neuerungen zu erklären und Hin-
weise zu geben, wie sie in der Praxis damit
umgehen können. Dazu gehört auch, die
Städte und Gemeinden von der Notwendig-
keit einer gründlichen Bürger/innen-Infor-
mation zu überzeugen und ihnen dafür das
Handwerkszeug zu geben. 
Darüber hinaus finden spezielle Seminare
für die Bürgermeister und Bürgermeisterin-
nen der StGB NRW-Mitgliedskommunen
statt. Zum einen geht es dabei um fachliche
Fragen, zum anderen wird konkret Hilfestel-
lung zu Fragen der Arbeitsorganisation oder
zur Selbstdarstellung in der Öffentlichkeit
gegeben. ◀

FORTBILDUNG

Neues aufnehmen - 
Kenntnisse weitergeben

ie richtige Information ist der Schlüssel
zum Erfolg. Das gilt für die hauptamt-

lichen Verwaltungsmitarbeiter/ innen, aber
insbesondere für die ehrenamtlich tätigen
Ratsmitglieder. Die richtige Information zu
liefern - aktuell und zielgruppengerecht - ist
eine Hauptaufgabe des Städte- und Ge-
meindebundes NRW. Dazu gehört Recher-
che, Aufbereitung und Weiterleitung von 
Information. Dabei ist heute nicht mehr der
Mangel an Daten das Problem, sondern die
Überfülle und die universelle Verfügbarkeit
- etwa im Internet. 
Die Referentinnen und Referenten der StGB
NRW-Geschäftsstelle beobachten ständig die
„Nachrichtenlage“ in ihrem Sachgebiet und
verwerten dabei so unterschiedliche Quellen
wie Landtagsdrucksachen, Pressemitteilun-
gen oder Schreiben der Landesbehörden. Da-
bei gilt es herauszufinden, was wichtig ist,
und dies so zu präsentieren, dass es die Emp-
fangenden direkt verwerten können. 
Je nach Zielgruppe produziert der Städte-
und Gemeindebund NRW unterschiedliche
Medien. Der Schnellbrief, der ausschließlich
an die Verwaltungen der 359 Mitgliedskom-
munen geht, enthält ausführliche Informati-

S

FO
TO

: F
OT

O
G

ES
TO

EB
ER

 - 
FO

TO
LI

A.
CO

M

D D

�� �� �� �



SONDERBEILAGE RATSMITGLIEDER 2014 3

INFO FÜR RATSMITGLIEDER

  
 

-  Internetnutzung und E-Mail-Verkehr
-  Hauptsatzung 
-  Bürgerentscheid
-  Straßenreinigung
-  Zweitwohnungssteuer

Die Mustersatzungen werden in Zusam-
menarbeit mit den zuständigen Landesmi-
nisterien erstellt sowie an die Rechtspre-
chung der Verwaltungsgerichte und des
Oberverwaltungsgerichts in Nordrhein-
Westfalen angepasst. Daher bieten sie die
Gewähr größtmöglicher Rechtssicherheit. 
Wenn Gerichte Entscheidungen fällen, die
eine komplette Mustersatzung oder Teile
daraus für rechtswidrig erklären, wird diese
umgehend überarbeitet. Insgesamt bietet
die Einzelfall-Rechtsberatung in Alltags-
fragen dem Städte- und Gemeindebund
NRW ein täglich aktuelles Bild, was die
Kommunalverwaltungen bewegt oder 
ihnen Schwierigkeiten bereitet. ◀

on über rechtliche Neuerungen und gibt
Empfehlungen für die Verwaltungspraxis. 
Für ein breiteres Publikum konzipiert sind die
MITTEILUNGEN- kürzere Nachrichtenblöcke, die
auf der Internetseite des Verbandes unter
www. kommunen-in-nrw.de veröffentlicht
werden. Sie richten sich gleichermaßen an
die Verwaltung wie an Ratsmitglieder. Je-
weils zum Monatsanfang werden die Mit-
teilungsnotizen - nummeriert und sortiert
nach Fachgebieten - in einer druckbaren, 
gut lesbaren Datei zusammengefasst.

Magazin für Ehrenamtliche Einen kla-
ren Fokus auf die ehrenamtlich Tätigen hat
die Verbandszeitschrift STÄDTE- UND GEMEIN-
DERAT. In diesem monatlichen Kommunal-
Magazin werden komplexe Themen so auf-
bereitet, dass sie für Nicht-Fachleute ver-
ständlich sind. Die Zeitschrift STÄDTE- UND
GEMEINDERAT wird kostenfrei in großer

Stückzahl an die Ratsfraktionen der StGB
NRW-Mitgliedskommunen geschickt.
Speziell für die Verwaltungsspitze wird ein
so genannter Bürgermeister-Newsletter er-
stellt. Dieser enthält wichtige Kernbot-
schaften - etwa die Zusammenfassung von
Schnellbriefen zur Proberechnung Gemein-
definanzierungsgesetz, zu neuen Gutach-
ten schulische Inklusion oder zum Diskussi-
onsstand Klimaschutzplan. 
Die Pressemitteilungen geben in kompri-
mierter Form die Positionen des Verbandes
wieder. In einzelnen Fällen enthalten sie
Anlagen wie Vergleichstabellen, Schaubil-
der oder Fotos. Auch für Ratsmitglieder
können die Pressemitteilungen nützlich
sein - etwa als Argumentationshilfe gegen-
über den örtlichen Medien.
Entsprechend den Erwartungen der Kun-
dinnen und Kunden verschickt der Städte-
und Gemeindebund NRW seine Dokumen-
te fast ausschließlich elektronisch.  Ein dif-
ferenziertes Abo-System im Internet er-
laubt es zudem Verwaltungsmitarbeiter/
innen und seit kurzem auch Ratsmitglie-
dern, sich ihr „Nachrichtenmenü“ indivi -
duell zusammenzustellen.

LOBBYARBEIT

Präsent in Landtag und Ministerien 
obbyarbeit hat einen schlechten Ruf. 
Viele denken dabei an Hinterzimmer, in

denen Politiker/innen mit Geschenken oder
mit Druck gefügig gemacht werden sollen.
Dies widerspricht der Vorstellung, dass Abge-
ordnete eines Parlaments unabhängig sein
sollen. Lobbyismus ist aber auch ein unver-
zichtbarer Bestandteil parlamentarischer
Demokratie. Unterschiedliche gesellschaftli-
che Gruppen sollen ihre Interessen bündeln
und gegenüber der Politik vertreten. Dies gilt
auch und gerade für die Kommunen. Denn
diese vertreten konkret und lebensnah die
Interessen ihrer Bürgerinnen und Bürger.
Die Aufgabe der Interessenvertretung für
Kommunen nimmt der Städte- und Gemein-
debund NRW im Land Nordrhein-Westfalen

wahr. Das bedeutet: Stellungnahmen zu den
Gesetzentwürfen erarbeiten, Gespräche mit
Abgeordneten führen, Anschreiben an die
Landesminister sowie -ministerinnen erstel-
len und sich in Fachforen oder Podiumsdis-
kussionen präsentieren. 
Hierbei geht es nicht nur um Standhaftigkeit
in der Sache. Vielmehr muss man auch wis-
sen, wen man ansprechen kann, wer für wel-
chen Vorschlag ein offenes Ohr hat. Dies setzt
fundierte Kenntnis der Landesministerien,
deren Arbeitsweise und Personal voraus.  
Lobbyarbeit endet aber nicht, wenn eine
Vorschrift im Gesetz- und Verordnungsblatt
erschienen ist. Jetzt gilt es gemeinsam mit
kommunalen Praktiker(inne)n zu beobach-
ten, wie die neuen Paragrafen in den Städ-
ten und Gemeinden ankommen. Regelmä-
ßige Treffen mit Regierungspräsidenten
und Landräten sollen helfen, die Kommu-
nalaufsicht bürgerfreundlich zu gestalten
und gesetzgeberische Unzulänglichkeiten
unbürokratisch aufzufangen.
Zur erfolgreichen Lobbytätigkeit gehört
auch professionelle Medienarbeit. Hier ist
der Städte- und Gemeindebund NRW mit
einer voll ausgebauten Pressestelle, gelei-
tet von einem gelernten Journalisten, sehr
gut aufgestellt. Die Kernbotschaften des
Verbandes werden über klassische Medien
wie die Verbandszeitschrift STÄDTE- UND
GEMEINDERAT wie auch über Online-Kanäle
verbreitet - gestützt auf das Internet-Angebot
www.kommunen-in-nrw.de sowie die  
sozialen Netzwerke Facebook und Twitter. 
Bei den Medien genießt der StGB NRW ei-
nen guten Ruf. Oft fragen Journalist(inn)en
nach, wenn sie bei Problemen des Kommu-
nalverfassungsrechts Hilfe benötigen oder
Einzelfälle in einen größeren statistischen
Zusammenhang einordnen wollen. In den
meisten Fällen kann aus der Wissensdaten-
bank des Verbandes verwertbare Informa-
tion gegeben werden. ◀
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Abonnieren Sie noch heute die 
Zeitschrift STÄDTE- UND GEMEINDERRAT mit

den MITTEILUNGEN im Internet unter
www.kommunen-in-nrw.de / Rubrik 

„Info für Ratsmitglieder“
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nter dem Motto „Gewässer schützen,
Kosten senken“ wurde 1996 mit Förde-

rung des Landes NRW die Abwasserbera-
tung NRW e. V. gegründet. Sie sollte Kom-
munen bei der Suche nach kostengünsti-
gen Lösungen in der gemeindlichen Abwas-
serbeseitigung beraten. In den Folgejahren
weiteten sich die Fragestellungen der Kom-
munen auf unterschiedliche Bereiche jen-
seits der Abwasserbeseitigung aus. 
Die heutige Kommunal Agentur NRW
GmbH bietet maßgeschneiderte Lösungen
zu technischen, rechtlichen, organisatori-
schen und finanztechnischen Fragestellun-
gen der Kommunen. Dabei gilt es, Wirt-
schaftlichkeit und Umweltschutz miteinan-
der zu verbinden. Dazu gehört auch die
Ausschreibung von Gütern und Dienstleis-
tungen in nationalen und EU-weiten Ver-
fahren. 
Des Weiteren entwickelt die Kommunal
Agentur Software, die speziell auf die Anfor-
derungen der Kommunalverwaltungen in

Leitfaden für die Ratsarbeit

Von Hans-Gerd von Lennep u. Hans-
peter Knirsch, A 5, 234 S., Schaab &
Co. GmbH, 6. Aufl., 2014, 21 Euro,
ISBN 3-00-045057-0, zu bez. bei
Schaab & Co., Tel.: 0211-977 81-0, In-
ternet: www.schaabduesseldorf. de

Der Leitfaden richtet sich an
kommunale Mandatsträger/innen und be-
handelt Themen wie die Stellung des Rates,
der Ratsmitglieder, des Bürgermeisters so-
wie der Ausschüsse. Statt theoretischer
Erörterung einzelner Vorschriften wird auf
Verständlichkeit sowie praxisrelevante Fall-
schilderung Wert gelegt. Insofern hat sich
der Leitfaden als Hilfestellung für die Mitar-
beiter/innen der Kommunalverwaltung be-
währt. Die Autoren Hans-Gerd von Lennep
und Dr. Hanspeter Knirsch sind Experten im
Kommunalverfassungsrecht.

Handbuch Interkommunale 
Zusammenarbeit 
Nordrhein-Westfalen

Hrsg. Dr. Bernd Jürgen Schneider,
A 5, 324 S., Verlag Reckinger, 2.
Aufl., inkl. jBook (Onlineaus-
gabe), 2012, 27,90 Euro, ISBN 3-
7922-0122-0

Im Mittelpunkt des Handbu-
ches stehen die rechtlichen
Aspekte interkommunaler
Zusammenarbeit. Zahlreiche

Autor(inn)en beschäftigen sich mit den un-
terschiedlichen Facetten dieser Thematik.
Dargestellt werden Rechtsformen wie auch
Probleme und Möglichkeiten der interkom-
munalen Zusammenarbeit - etwa im Ver-
gabe- und Steuerrecht. Praktiker(inne)n
gibt das Buch Hilfestellung bei der Umset-
zung sämtlicher Projekte im Bereich inter-
kommunale Zusammenarbeit. 

eit Mitte Juni 2012 unterstützt die Ko-
Part eG unter dem Motto „kommunal 

& partnerschaftlich“ Städte und Gemein-
den in Nordrhein-Westfalen bei der Be-
schaffung unterschiedlicher Artikel des
kommunalen Bedarfs. Dabei ist die KoPart
eG als Genossenschaft Eigentum der Kom-
munen. Mehr als 80 Städte und Gemein-
den sowie Anstalten des öffentlichen
Rechts haben bisher einen Anteil an der Ko-
Part eG erworben. 
Die KoPart eG bietet für jeden kommunalen
Bedarf die richtige Lösung - sei es bei der Be-
schaffung individuell auf die Kommune zu-
geschnittener Produkte wie Feuerwehrfahr-
zeuge, bei der gemeinsamen Ausschreibung
von Massenartikeln - etwa Wahlurnen - oder
bei der Vereinfachung des Einkaufs durch ei-
nen elektronischen Katalog - beispielsweise
Büromaterial. Bei einer Beauftragung der Ko-
Part eG können die Mitglieder den Auftrag
direkt an die KoPart eG nach den Regeln der
so genannten Inhouse-Vergabe erteilen. 
Jüngstes Produkt der KoPart ist der elektro-

Ansprechpartner für Kommunen
KOMMUNAL AGENTUR NRW

Beschaffen wie die Profis
KOPART

der behördlichen Zusammenarbeit abge-
stimmt ist. Ein breites Weiterbildungsan -
gebot mit Seminaren und Erfahrungsaus-
tausch ermöglicht fundierten Wissens-
transfer.
Die Kommunal Agentur NRW unterstützt
derzeit mit mehr als 40 Jurist(inn)en, Inge-
nieur(inn)en, Stadt- und Raumplaner(in-
ne)n, Kaufleuten sowie Beschaffungsex-
pert(inn)en die Städte und Gemeinden. Seit
2013 bietet die Kommunal Agentur NRW
Teile ihres Beratungs-Know-hows in Koope-
ration mit anderen Bundesländern an. 

Kommunal Agentur NRW GmbH
Cecilienallee 59, 40474 Düsseldorf

Tel. 0211-430 77 0
E-Mail: info@KommunalAgenturNRW.de 

Internet: www.KommunalAgenturNRW.de

nische Katalogeinkauf für Niedrigpreis-Ar-
tikel - so genannte C-Artikel. Damit stellt
die KoPart den teilnehmenden Kommunen
eine umfangreiche Produktpalette des all-
täglichen kommunalen Bedarfs in einer
elektronischen Liste zur Verfügung. Ver-
waltungsmitarbeiter/innen brauchen die
Waren nur noch auswählen und können sie
mit wenigen Klicks bestellen.

Fragen Sie nach, ob Ihre Kommune 
bereits Mitglied der KoPart eG ist und
über diese die Beschaffung organisiert

KoPart eG 
Kaiserswerther Straße 199-201
40474 Düsseldorf, Tel. 0211-5989 5755
E-Mail: info@kopart.de
Internet: www.kopart.de 
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